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Ausgabenbericht betreffend Einrichtung eines Parkrangerdienstes sowie neue 
Beschilderung und Besucherlenkung für den Landschaftspark Wiese 
 

17.0738.02, Bericht der UVEK vom 31.08.2017 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht 
des Regierungsrates Nr. 17.0738.01 vom 16. Mai 2017 sowie den Bericht der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission Nr. 17.0738.02 vom 30. August 2017, beschliesst: 

 

1. Vorbehältlich der Bewilligung der jeweiligen Anteile durch die weiteren beteiligten 
Gebietskörperschaften Weil am Rhein und Riehen wird ein Gesamtbetrag von 
Fr. 923‘000 an die Einrichtung eines Rangerdienstes während einer befristeten 
Pilotphase (2018–2020) sowie für eine neue Beschilderung und Besucherlenkung 
im Landschaftspark Wiese bewilligt. Diese Ausgabe teilt sich wie folgt auf: 

- Fr. 360‘000 für die Einrichtung eines Parkrangerdienstes befristet auf drei Jahre 
(2018–2020) 

- Fr. 563‘000 für die Erneuerung der Beschilderung und Besucherlenkung (Phase 
1, 2018–2020) 

2. Der Regierungsrat wird beauftragt, die Umsetzung der genannten Massnahmen 
gemeinsam mit den zuständigen Stellen der Stadt Weil am Rhein und Riehen 
sicherzustellen und zu koordinieren. 

3. Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat mit Ablauf der Pilotphase über 
den Rangerdienst Landschaftspark Wiese zu berichten und ggf. dessen 
Weiterführung zu beantragen. 

Dem Gesamtbetrag von Fr. 923‘000 werden vereinbarungsgemäss die Anteile der 
beteiligten Gebietskörperschaften Weil am Rhein und Riehen in Höhe von total Fr. 
342‘800 in Abzug gebracht. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


